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Am 5. August 2020 unterzeichnete der Präsident der Republik Armenien das
Gesetz „Über audiovisuelle Medien“, das am 16. Juli 2020 von der
Nationalversammlung (dem Parlament) verabschiedet wurde. Das neue Gesetz
setzt das Gesetz über Fernsehen und Hörfunk vom 9. Oktober 2000 (IRIS 2001-
2:1/9) außer Kraft. Als Vorbild diente﻿ die AVMD-Richtlinie der Europäischen Union.

Das neue Gesetz regelt die Leitung, Finanzierung und den Auftrag des nationalen
öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalters, die Gestaltung und die Befugnisse
der unabhängigen Regulierungsbehörde für audiovisuelle Medien (Kommission für
Fernsehen und Hörfunk), die Mitteilungsverfahren für die „Autorisierung“ von
Rundfunkveranstaltern, die Verfahren für Ausschreibungen und die Lizenzierung
von Slots im bestehenden öffentlichen digitalen Multiplex und für die Lizenzierung
von Netzbetreibern (zum Beispiel Kabelgesellschaften) sowie die
Mitteilungsverfahren für die Verbreitung audiovisueller Programme durch die
entsprechenden Distributoren.

Artikel 4 des Gesetzes verbietet die Zensur audiovisueller Informationen. Das
Gesetz definiert den öffentlichen Multiplex als „das digitale Rundfunknetz, das
Eigentum des Unternehmens im 100-prozentigen Eigentum der Republik
Armenien ist“ (Artikel 3), und definiert seine zentrale Rolle im audiovisuellen
Sektor des Landes. Private Multiplexe werden lizenziert und eingerichtet, wenn
entsprechende Frequenzen verfügbar sind.

Artikel 7 des Gesetzes sieht Maßnahmen vor, die Rundfunkveranstalter ergreifen
müssen, um die Verlässlichkeit der Informationen in ihren audiovisuellen
Programmen zu gewährleisten. Sie müssen das Recht auf Gegendarstellung
gewährleisten sowie angemessene Hinweise geben, wenn Nachrichten und
andere Informationen aus anonymen Quellen stammen oder wenn die
Authentizität aus anderen Quellen nicht ausreichend überprüft wurde.
Rundfunkveranstalter sind verpflichtet, in einschlägigen Fällen die Hinweise
„Live“, „Wiederholung“ und „Archiv“ zu verwenden.

Das neue Gesetz trat am 7. August 2020 in Kraft.

Eine Reihe nationaler Medien-NGOs kritisierte das neue Gesetz in seiner
Entwurfsform, da es das Problem von zehn lokalen Fernsehsendern, die bei der
Digitalumstellung nicht berücksichtigt wurden, nicht löst und keine Grundlage für
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eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalters schafft.

ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=145079

Über audiovisuelle Medien. Gesetz der Republik Armenien, N ZR-395

ԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Առաջին ընթերցմամբ ընդունված
«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի նախագծի շուրջ
մտահոգությունների կապակցությամբ

https://ypc.am/hy/statements/հուլիսի-8-2020/

Erklärung: Bedenken hinsichtlich der ersten Lesung des Gesetzes über
audiovisuelle Medien
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